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Diese Vorlage gilt für alle Kindergärten in Trägerschaft von Kirchengemeinden (bzw. 
Gesamtkirchengemeinden und Zweckverbänden). Sie wendet sich nicht an ver-
bandliche Träger von Kindergärten (Verbände, Stiftungen, gGmbHs). 
 
 
Vorbemerkung: 
 
Der Kindergartenausschuss ist ein Gremium des Kirchengemeinderats, das zur Un-
terstützung und als strukturelle Verbindung zwischen Kindergarten und Kirchenge-
meinde eingerichtet werden kann. 
In den bisherigen Strukturen kam dem Kindergartenausschuss eine wesentliche 
Rolle bei operativen Fragen der täglichen Betriebsführung zu. Durch Änderung der 
Trägerstrukturen und den Einsatz der Kindergartenbeauftragten Pastoral und Ver-
waltung verändern sich Aufgaben und Zuständigkeiten. Im Sinne einer Entlastung 
von Pfarrer, Haupt- und Ehrenamtlichen ist es wichtig, Entscheidungskompetenzen  
festzulegen, Zuständigkeiten zu klären und Strukturen sowie Kommunikationswege – 
soweit wie möglich – zu vereinfachen.  
 
Primäre Aufgabe von Kindergartenausschüssen soll die pastorale Einbindung des 
Kindergartens in die Kirchengemeinde sein. Deshalb soll durch dieses Gremium die 
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Haupt- und Ehrenamtlichen in der 
Kirchengemeinde und dem pädagogischen Personal des Kindergartens gefördert 
und unterstützt werden. 
 
Für die Bildung von Kindergartenausschüssen sind folgende Leitlinien Grundlage: 
Die nachfolgende Aufzählung ist beispielhaft und nicht nach Prioritäten sortiert.  
 

 Der Kirchengemeinderat/verantwortliches Gremium entscheidet, ob und ggf. 
mit welcher Ausprägung ein Kindergartenausschuss eingerichtet wird, z. B. 
 
o Akzentuierung der pastoralen Einbindung und/oder  
o Vernetzung zwischen Eltern, Kindergarten und Kirchengemeinde 
 

 Bei der Einrichtung des Kindergartenausschusses wird darauf geachtet, dass 
die Zuständigkeiten, Entscheidungskompetenzen und Aufgaben klar von de-
nen der Kindergartenbeauftragten und der Kindergartenleitung abgegrenzt 
sind.  

 
 Der Kindergartenausschuss ist ein Forum für die gewählten Gremien und 

Ehrenamtlichen, die sich für den Kindergarten engagieren und diesen bei der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützen. 

 

                

                 
 
Bildung Kindergartenausschuss 
Stand: 11.07.2019 



Bildung eines Kindergartenausschusses – Vorlage Muster 2 
 
 

 
 
 Seite: 2 von 7 

Der folgende Vorschlag für die Bildung eines Kindergartenausschusses dient als 
Orientierungshilfe für das bisher klassische Träger-Einrichtungsmodell und ist für Kir-
chengemeinden, bei denen es hauptberufliche Kindergartenbeauftragte Pastoral und 
Verwaltung gibt. Diese Empfehlung muss für andere Trägermodelle entsprechend 
angepasst werden. 
 
Andere Trägerstrukturen (Gesamtkirchengemeinde, Zweckverband) erfordern jeweils 
eine entsprechend angepasste Zuordnung und Beschreibung der Aufgaben des Kin-
dergartenausschusses (Gesamtausschuss auf der Ebene des Trägers oder des 
örtlichen Kuratoriums). 
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Präambel 
 
Der Diözesanrat hat am 30. November 2007 den Rottenburger Kindergartenplan be-
raten. Mit Dekret vom 12. Februar 2008 setzte Bischof Dr. Gebhard Fürst den Rot-
tenburger Kindergartenplan in Kraft.  
 
In Weiterentwicklung der 1991 vom Diözesanrat beschlossenen „Leitlinien für die 
katholischen Kindergärten in der Diözese“ soll mit der Umsetzung des Rottenburger 
Kindergartenplans das Profil und die hohe Qualität eines katholischen Kindergartens 
zukünftig erkennbar sein an: 
 
 ... einem gemeinsamen, an den Grundfunktionen von Diakonie, Verkündigung, 

Liturgie und Gemeindeaufbau orientierten Leitbild; 
 
 ... einer eigenständigen Konzeption, die dem pädagogischen und religiösen 

Erziehungs- und Bildungsanspruch aller Kinder in ihren unterschiedlichen Le-
benslagen gerecht wird; 

 
 ... einem bedarfsgerechten Angebot, das sich an der Lebenswirklichkeit der Kin-

der und Familien orientiert, und Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ermöglicht; 

 
 ... der Verwirklichung der Erziehungspartnerschaft mit Eltern im Kindergarten, die 

die Erziehungskompetenzen der Eltern stärkt und die gemeinsame Chance zur 
Weitergabe des Glaubens aufgreift  

 
 ... einem Qualitätsmanagementsystem, das auf der Grundlage eines diözesanen 

Qualitätsprofils und des Orientierungsplans eine kontinuierliche qualitative 
Weiterentwicklung und Sicherung aller katholischen Kindergärten in der Diözese 
befördert und ermöglicht; 

 
 ... der fachkompetenten Erziehungs- und Bildungsarbeit engagierter und qualifi-

zierter Leiterinnen und ihrer pädagogischen Mitarbeiterinnen; 
 
 ... den personellen Rahmenbedingungen, die sowohl den Erziehungs-, Bildungs- 

und Betreuungsanspruch des Kindes einlösen, als auch den Erwartungen der 
Eltern an einen katholischen Kindergarten entsprechen; 

 
 … dem vorhandenen kinder- und familienfreundlichen Klima sowie der hohen 

gegenseitigen Wertschätzung und der engagierten Unterstützung des Kinder-
gartens durch die Kirchengemeinde. 

 
 ….der Einbindung des Kindergartens in das pastorale und lokale Netzwerk von 

Kirchengemeinde und Kommune 
 
Zur Wahrnehmung dieses Auftrages empfehlen das Bischöfliches Ordinariat und der 
Landesverband Katholischer Kindertagesstätten den Trägern die Bildung eines Kin-
dergartenausschusses eines katholischen Kindergartens.  
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Wichtig dabei ist insbesondere den Kirchengemeinderat bei der Entscheidung 
grundlegender Fragen zu unterstützen.  
 
Dem Zusammenwirken zwischen dem Kindergartenausschuss und den Kindergar-
tenbeauftragten Pastoral und Verwaltung sowie der Kindergartenleitung kommt dabei 
eine besondere Bedeutung zu. 

Kirchengemeinderat, Ausschüsse und alle handelnden Personen sind in Fragen des 
Kindergartens auf die Festlegungen und Zielsetzungen des Rottenburger Kindergar-
tenplanes verpflichtet. 
 
Auf dieser Grundlage hat der Kirchengemeinderat der Kath. Kirchengemeinde am 
      die Bildung eines Kindergartenausschusses auf folgender Grundlage be-
schlossen: 
 
 
§ 1 - Einrichtung 
 
1. Der Kirchengemeinderat bildet gemäß § 37  KGO für die nachfolgenden 

Einrichtungen einen Kindergartenausschuss: 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

(Name der Einrichtung, Straße, Ort, Telefon) 
 
2. Der Kirchengemeinderat bestellt die Mitglieder widerruflich. Nach jeder Wahl 

des Kirchengemeinderats ist der Ausschuss neu zu bilden. Scheidet ein Mit-
glied aus, ist vom Kirchengemeinderat ein Ersatzmitglied zu bestellen 

 
 
§ 2 - Zusammensetzung 
 
Der Kindergartenausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern: 
-> Mitgliedschaft mit Stimmrecht 

 der/die Kindergartenbeauftragte Pastoral  
 bis zu drei Mitglieder des Kirchengemeinderats 
 bis zu zwei sachkundige Frauen und Männer aus der Kirchengemeinde, die 

nicht dem Kirchengemeinderat angehören 
 der/die Kirchenpfleger/in 

 

Gem. § 37 Abs. 4 KGO können der Vorsitzende und der/die Gewählte Vorsitzende des 
Kirchengemeinderats an der Sitzungen der Ausschüsse mit Stimmrecht teilnehmen. 

-> Mitgliedschaft mit beratender Stimme  
 die Leitung des Kindergartens je Einrichtung 
 ein/e Vertreter/in des Elternbeirats je Einrichtung. 

 
Der hauptberufliche Kindergartenbeauftragte Verwaltung kann bei der Beratung von 
grundsätzlichen Angelegenheiten zur Sitzung hinzugezogen werden (vgl. § 51,1 i. V. 
m. § 63,2 KGO). Die Einladungen und die Protokolle der Sitzungen sind ihm zur 
Kenntnis zu geben. 
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Der Kindergartenausschuss wählt aus der Mitte der stimmberechtigten Mitglieder 
einen Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und einen Schriftführer. 
 
 
§ 3 - Aufgaben 
 
1. Der Kindergartenausschuss unterstützt in Kooperation mit den Kindergartenbe-

auftragten Pastoral und Verwaltung die Kirchengemeinde bei der Erfüllung der 
Aufgaben, die sich aus der Trägerschaft des Kindergartens ergeben. Grundla-
gen bilden hierbei insbesondere das Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) von 
Baden-Württemberg, die hierzu erlassenen Richtlinien und Erlasse, der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart und dem Landesverband Kath. Kindertagesstätten he-
rausgegebenen Richtlinien und Empfehlungen einschließlich der Dienst- und 
Kindergartenordnung sowie der Kirchengemeindeordnung. 

 
2. Der Kindergartenausschuss berät und unterstützt - in Kooperation mit den Kin-

dergartenbeauftragten - den Kirchengemeinderat/Verwaltungsausschuss bei 
den nachfolgenden Aufgaben:  
z. B. (bitte konkret ausformulieren). 

 
 kirchliches Engagement im Kindergartenbereich* 
 
 Entwickeln und lfd. Anpassung eines Gesamtkonzeptes (Gesamtstrategie) 

der Kirchengemeinde für die Kindergartenarbeit, 
 

 Entwicklung, regelmäßige Überprüfung und Weiterentwicklung: 
- des Leitbildes  
- eines pastoralen Kooperationskonzepts 
- eines religionspädagogischen Konzepts  

 zusammen mit dem/den Kindergärten. 
 
 Einbindung des Kindergartens in das Leben der Kirchengemeinde, 

 
 Einladung der Eltern in das kirchengemeindliche Leben, 

 
 Öffentlichkeitsarbeit, 

 
 Beteiligen bei der Aufstellung des Bedarfsplanes der Kindergärten*. 
 
*Die Weiterberatung im Kirchengemeinderat kann jeweils erst nach Beteiligung 
des Kindergartenbeauftragten Verwaltung erfolgen.  
Die Entscheidungsbefugnis liegt beim Kirchengemeinderat.  
 

Des Weiteren überwacht der Kindergartenausschuss die Umsetzung der Be-
schlüsse des Kirchengemeinderates und Verwaltungsausschusses, für den Be-
reich Kindergarten. Er achtet auch auf die ordnungsgemäße Verwendung zu-
sätzlicher Einnahmen, wie z. B. Spenden, Erträge aus Festen und anderen Kin-
dergartenaktivitäten.  
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Er ist  ein Forum für aktuelle Fragen des Kindergartens und sorgt für die Er-
stellung eines jährlichen Sachstandsberichts für den Kirchengemeinderat.  
Dieser Bericht enthält die Perspektive: 
 
1. des Kindergartenausschusses, 
2. der Kindergartenbeauftragten  
3. der Kindergartenleitung zur Situation des Kindergartens. 
 

3. Der Kindergartenausschuss entscheidet und lässt Instandhaltungsmaßnahmen 
am Gebäude durchführen und legt Ersatzbeschaffungen von Inventar nach Ab-
sprache mit der Leitung (hier ist eine Abgrenzung zum Kompetenzbereich der 
Leiterin notwendig, in dem z.B. ein bestimmter Geldbetrag vorgeschlagen wird; 
die Leitung muss bis zu einem bestimmten Betrag selbstständig Entscheidun-
gen treffen können) im Rahmen der veranschlagten Mittel des ordentlichen 
Haushalts fest.1 

 
 
§ 4 - Arbeitsweise 
 
1. Die Arbeitsweise des Kindergartenausschusses richtet sich nach den Vorschrif-

ten der Kirchengemeindeordnung (§ 63,2 i. V. m.§ 37,2 KGO).  
 
2. Der Ausschuss berichtet in regelmäßigen Abständen dem Kirchengemeinderat 

über ihre Tätigkeit; über Beschlüsse fertigt der Ausschuss ein Protokoll, das 
dem Vorsitzenden und dem/der Gewählten Vorsitzenden des 
Kirchengemeinderates zuzuleiten ist. Über das Ergebnis der Verhandlungen 
und Entscheidungen ist gemäß § 56 KGO eine Niederschrift anzufertigen. Die 
Niederschrift ist vom/von der Ausschussvorsitzenden und vom/von der Schrift-
führer/in zu unterzeichnen. 

 
§ 5 - Pastorale Verantwortung 
 
Die Aufgaben und Kompetenzen des Kindergartenausschusses entbinden den/die 
Kindergartenbeauftragte(n) Pastoral nicht von den ihnen nach dem Rottenburger 
Kindergartenplan und den weiteren Vereinbarungen obliegenden Pflichten. 
 
 
      
Ort Datum 
 
 
........................................... ............................................. 
Vorsitzender Gewählte/r Vorsitzende/r 
 
 
 
 
                                                 
1 Bitte streichen, wenn Kompetenz an Kindergartenbeauftragten Verwaltung oder Kirchenpfleger 
übertragen 
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